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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/06 Verkehrsteuern

Norm

BAO §35;

BAO §38;

BAO §41 Abs1;

ErbStG §15 Abs1 Z14 lita;

Rechtssatz

Die Betätigung einer Körperschaft auf religiösem Gebiet wird nur dann als gemeinnützig anzuerkennen sein, wenn sich

die ideelle Zielsetzung der Aktivitäten von vornherein an die Allgemeinheit wendet, wobei in erster Linie sittliche,

karitative und ethische Wertvorstellungen vermittelt werden.
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